
MJKE - Kulturabteilung/Ref. Il 42

5865 Kiel, 13. Oktober 2016

Betr,: Sachverständigenausschuss für Kulturgut in SH

hier: Berufung der neuen Mitglieder

Sachstand: Das Gesetz zur Neuregelung des Kulturgutschutzrechts vom 31. Juli 2016 ist
mit Wirkung vom 6. August 2016 in Kraft getreten (KGSG).

Gemäß § 14 Absatz 2 des Gesetzes haben die obersten Landesbehörden
einen Sachverständigenausschuss zu berufen. Dieser berät das für
Kulturgutschutz zuständige Ministerium auf Landesebene hinsichtlich der
Eintragung in das Verzeichnis national wertvollen Kulturgutes.

Der Ausschusssoll aus fünf Sachverständigon mit einer Berufungszeitvon
fünf Jahren bestehen, wobei eine Wiederwahl möglich ist.

Bei der Berufung sind sachkundige Personen zu berücksichtigen:

- aus dem Kreis der Kulturgut bewahrenden Einrichtungen

- der Wissenschaft

- des Kunsthandels und Antiquariats und

- der privaten Sammlerinnen und Sammler

Eine der sachkundigen Personen ist auf Vorschlag der für Kultur und Medien
zuständigen obersten Bundesbehörde zu berufen.

Es wird vorgeschlagen, die folgenden Personen in den Sachverständigen-
ausschuss zu berufen. Diese haben ihre Bereitschaft zur Mitarbeit in diesem
Gremien erklärt.

Ltd. Nr.

1

2

3

4

5

Bereich
Kulturgut bewahrende Einrichtung

Kulturgut bewahrende Einrichtung
- Archäologie -

Wissenschaft

Kunsthandel und Antiquariat

Private Sammlerinnen und Sammler

Name
Dr. Annette Husch,
Kunsthalle zu Kiel

Prof. Dr. Claus von Carnap-

Bornheim, SHLM

Prof. Dr. Klaus Gereon
Beuckers,
Kunsthistorisches Institut der
CAU Kiel

Thole Rotermund,
Kunsthandel, Hamburg

Brigitte Gerisch, Neumünster
Herbert-Gerisch-Stiftung

BKM soll vorgeschlagen werden, Frau Dr. Annette Husch gem. § 14 Abs. 2
Satz 5 KGSG zu berufen.



Die Zusammensetzung des Sachverständigenausschusses ist gem.KGSG
anschließend im Internetportal zum Kulturgutschutz zu veröffentlichen.

Vorschlag: Zustimmung zur namentlichen Besetzung
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Kock. Brigitte (MJKE)

Von:

Gesendet:

An:

Cc:

Betreff:

Wichtigkeit:

Ikm.bund.de

Mittwoch, 25. Januar 2017 11:12

k53@bkm.bund.de
{Disarmed} AW: Sachverständigenausschuss § 14 Abs. 2 KGSG, hier:
Zustimmung BKM

Hoch

Sehr geehrter Herr]

hiermit bestätige ich Ihnen, dass auf Vorschlag der BKM:

Frau Dr. Anette Husch, Kunsthalle zu Kiel

rür den Sachverständigenausschuss nach § 14 Abs. 2 KGSG neu berufen wird.

Mit besten Grüßen.

Im Auftrag.

•Die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien
Referat K 53
Nationaler und internationaler Schutz von beweglichem Kulturgut

Park-Kolonaden Potsdamer Platz
Köthener Straße 2
10963 Berlin

Telefon: 030 18 681 -44226
Fax: 03018 681 -544226 . . •

Email: robert.peters@bkm.bund.de
Referatspostfach: K53@bkm.bund.de
Internet: MailScanner hat einen möfllichen Täuschungsversuch durch "www.kulturstaatsminister.de"
festgestellt, www.kulturstaatsminjsterin.de

Von:,
Gesendet; Freitag, 20. Januar 2017 09:41
An: i

Cc:i
Betreff; WG: Sachverständigenausschuss § 14 Abs. 2 KGSG

Sehr geehrte Frauj

unsere Hausspitze würde gerne den Sachverständigenausschuss berufen. Wissen Sie, welche Person BKM

vorschlägt?
Über eine schnelle Rückmeldung würde ich mich sehr freuen,.da wir auch über einen Antrag auf Erteilungeines
Negativattests alsbald entscheiden müssen.

Herzliche Grüße und bis zum 6. Februar in Stuttgart,



Von: Plath, Nikolai (MJKE)
Gesendet: Dienstag, 29. November 2016 11:01
An: tNB^—RiWH.bund.de'

Betreff: WG: Sächve7§!3T!iaTgenausschuss § 14 Abs. 2 KGSG

Sehr geehrter Herr'

bezugnehmend auf meine Email vom 2.11.2016 (s.u.) möchte ich gerne nochmal nachfragen, ob Sie schon wissen,

welche Person BKM vorschlagen wird?

Herzliche Grüße und bis zum 5.12. in Berlin

Von:;
GesendetLMittwoch, 2. November 2016 15:11
An: WiggHB@bkm.bund.de'
Cc;
Betreff: Sachverständigenausschuss § 14 Abs. 2 KGSG

Sehr geehrter Herr

wunschgemäß übersende ich Ihnen die Liste der Personen für den Sachverständigenausschuss nach § 14 Abs. 2
KGSG für das Bundesland Schleswig-Holstein.
Bitte teilen Sie uns mit, welche Person auf Vorschlag des BKM zu berufen ist.

Herzliche Grüße .

S H
-Ministerium für Justiz, Kultur und Europa
des Landes Schleswig-Holstein
Abteilung Kultur
-11426- •

Reventlouallee 2-4
24105 Kiel

T+49 (431) 988 5819



Schleswig-Holstein
Der echte Norden s Schleswig-Holstein

Ministerium für Justiz,

Kultur und Europa

Zusammensetzung des Sachverständigenausschusses für Kulturgutschutz
in Schleswig-Holstein

Berufungszeit: 15.02.2017 -14.02.2022

Bereich
Kulturgut bewah-
rende Einrichtung

Kulturgut bewah-
rende Einrichtung

-Archäologie-

Wissenschaft

Kunsthandel und
Antiquariat

Private Sammlerin-
nen und Sammler

Name
Dr. Anette Husch,

Direktorin
Kunsthalle zu Kiel

Prof. Dr. Claus von
Carnap-Bornheim
Leitender Direktor

Stiftung Schloss
Gottörf

Prof. Dr. Klaus Ge-

reon Beuckers

Thole Rotermund

Brigitte Gerisch

Anschrift
Düsternbrooker
Weg 1,24105 Kiel

Schloss Gottorf
24837 Schleswig

Kunsthistorisches
Institut der Christi-
an-Albrechts-

Universität zu Kiel
Wilhelm-Seelig-
Platz 2
24118 Kiel

Thole Roter-
mund.Kunsthandel
Koppel 38
20099 Hamburg

Herbert-Gerisch-
Stiftung
Hauptstraße 1
24536 Neumünster

Telefon/E-Mail
Tel. 0431-88057-50
anette.huesch(a)kunsthatle-
kiel.de

Tel. 04621/813-309
carnap@schloss-ciottorf.de)

Tel. 0431 880-4630
beuckers@kunstaeschichte.uni-
kiel.de)

Tel. 040 688 76-988
rotermund(%rotermund-
kunsthandel.de

Tel. 04321 555 12-0;
Tel. 04321 29232
brioitteg3erisch(%outlook.de

Geschäftsstelle
im Ministerium für Justiz, Kultur und Europa
Kulturabteilung - Referat Kulturelles Erbe - II 42
Reventlouallee 2-4
24105 Kiel

Ansprechpartner:

Abteilung Kultur, DienstgebäudeReventlouallee 2-4, 24105 Kiel | Postadresse: Lorentzendamm 35, 24103 Kiel | Tel.:0431988-0 |
Telefax: 0431 988-5857 | Poststelle@jumi.landsh.de | www.mjke.schleswig-holstein.de | Buslinien 41, 42, 51 |
E-Mail-Adressen: Kein Zugang für verschlüsselte Dokumente



'Über dieses E-Mail-Ppstfach kein Zugang für verschlüsselte Dokumente

Von:

Gesendet: Mittwoch, 22. Februar 2017 09:42
An:
Cc:'

Betreff: WG: Berufung des Sachverständigenausschusses SH

Zur Kenntnis.

Mit freundlichen Grüßen

5H
Ministerium für Justiz,
Kultur und Europa
iles Landes'Schleswig-Holstein
Kulturabteilung
Referat Kulturelles Erbe
- Il 423 -
Postfach 7145
24171 Kiel

T+49 431 9885865
F+49 431 9886125865

^scnieswiä-holstein.de

Über dieses E-Mail-Postfach kein Zugang für verschlüsselte Dokumente

Von: IN——l [mail1'n"1^i—i?)kulturciutverluste-cle]
Gesendet: Mittwoch, 22. Februar 2017 09:39

Betreff: AW: Berufung des Sachverständigenausschusses SH

Sehr geehrter HerM

die Mitglieder des Sachverständigenausschusses für Schleswig-Holstein sind auf www.kulturfiutschutz-

deutschland.de

eingetragen.

Mit besten Grüßen,

:achbereich Lost Art, Dokumentation



Deutsches Zentrum Kulturgutverluste

Stiftung bürgerlichen Rechts

Humboldtstraße 12 | 39112 Magdeburg
Telefon +49 (0) 391 727 763 17
Telefax +49 (0) 391 727 763 6
Susanne.Zwick@kulturgutverluste.de

www.kulturgutverluste.de

Von: i

Gesendet: Donnerstag, 16. Februar 2017 13:00

An: Irtil—iii^1^B^B@kulturgutveriuste.de>
Betreff: WG: Berufung des Sachverständigenausschusses SH

Sehr geehrte Frau'

anbei die Sachverständigen Ausschuss - Mitglieder für Schleswig-Holstein mit der Bitte um
Einstellung in die Datenbank. .

Mit besten Grüßen
-im Auftrag . , ' •

Von:
Gesendet: Donnerstag, 16. Februar 2017 11:38
An: ^aaamniw^
Betreff: WG: Berufung des Sachverständigenausschusses SH

Von:
GesendeITRittwöch, 8. Februar 2017 15:08
An:BKM-K53_

Cc:
Betreff; Berufung des Sachverständigenausschusses SH

.Sehr geehrte Damen und Herren,

Ministerin Spoorendonk hat mit Wirkung vom 15.02.2017 folgende Mitglieder in den Sachverständigenausschuss für
Kulturgut in Schleswig-Holstein berufen:

Dr. Anette Husch, Direktorin der Kunsthalle zu Kiel
Prof. Dr. Claus von Carnap-Bornheim, Leitender Direktor der Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen Schloss

Gottorf, Schleswig
Prof. Dr. Klaus Gereon Beuckers, Kunsthistbrisches Institut der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel,

Brigitte Gerisch, Vorstandsmitglied der Herbert Gerisch-Stiftung Neumünster,
Thole Rotermund, Geschäftsführer Thole RotermundKunsthandel, Hamburg

Mit freundlichen Grüßen

Ministerium für Justiz,
Kultur und Europa
des Landes Schleswig-Holstein



Kulturabteilung
Referat Kulturelles Erbe
- Il 423 -
Postfach 7145
24171 Kiel

T+49 431 9885865
F+49 431 9886125865

wwW^schleswia-holstein.de

Über dieses E-Mail-Postfach kein Zugang für verschlüsselte Dokumente



MJKE - Kulturabteilung/Ref.ll 42

5865 Kiel, 31.01..2017

Betr.: Sachverständigenausschuss für Kulturgut in SH

hier: Berufung der neuen Mitglieder

Sachstand: Das Gesetz zur Neuregelung des Kulturgutschutzrechts vom 31. Juli 2016 ist
mit Wirkung vom 6. August 2016 in Kraft getreten (KGSG).

Gemäß § 14 Absatz 2 des Gesetzes haben die obersten Landesbehörden
einen Sachverständigenausschuss zu berufen. Dieser berät das für
Kulturgutschutz zuständige Ministerium auf Landesebene hinsichtlich der
Eintragung in das Verzeichnis national wertvollen Kulturgutes.

DerAusschuss soll aus'fünf,Sachverständigen mit einer Berufungszeit von
fünf Jahren bestehen, wobei eine Wiederwahl möglich ist.

Bei der Berufung sind sachkundige Personen zu berücksichtigen:

- aus dem Kreis der Kulturgut bewahrenden Einrichtungen

-der Wissenschaft

- des Kunsthandels und Antiquariats und

- der privaten Sammlerinnen und Sammler

Eine der sachkundigen Personen ist auf Vorschlag der für Kultur und Medien
zuständigen obersten Bundesbehörde zu berufen.

Es wird vorgeschlagen, die folgenden Personen in den
Sachverständigenausschuss zu berufen. Diese haben ihre Bereitschaft zur
Mitarbeit in diesem Gremien erklärt.

Lfd. Nr.
• 1

2

3

4

5

Bereich
Kulturgut bewahrende Einrichtung

Kulturgut bewahrende Einrichtung
- Archäologie -

Wissenschaft

Kunsthandel und Antiquariat

Private Sammlerinnen und Sammler

Name
Dr. Anette Husch*,
Kunsthalle zu Kiel

Prof. Dr. Claus von Carnap-

Bornheim, SHLM

Prof. Dr. Klaus Gereon

Beuckers,
Kunsthistorisches Institut der
GAU Kiel

Thole Rotermund,
Hamburg

Brigitte Gerisch, Herbert-
Gerisch-Stiftung,
Neumünster

"Frau Dr. Husch wird auf Vorschlag der BKM berufen.



Leider war eine frühere Berufung der Mitglieder nicht möglich, da BKM
aufgrund mehrerer Nachfragen erst jetzt entschieden hat, Frau Dr. Husch gem.
§ 14 Abs. 2 Satz 5 vorzuschlagen.

Die Zusammensetzung des Sachverständigenausschusses ist gem. KGSG
anschließend im Internetportal zum Kulturgutschutz zu veröffentlichen.

Il M m. d. B. um Zeichnung der beigefügten Berufungsschreiben.

-^

A^ l

Il St

_

Il 4 i_V/

^
6.

Il 42 I.V./
%1\^^

11426
il f

'^
^

11423



Schleswig-t-lolstein

Der echte Morden

1^.,

Schteswig-Holstem

Ministerium für Justiz,

Kultur und Europa

Mihisterin

Frau
Dr. Anette Husch
Direktorin der Kunsthalle zu Kiel
derChristian-Albrechts-Universität
Düsternbrooker Weg 1
24105 Kiel 68.FEB.2017

Ministerium für Justiz, Kultur und Europa
des Landes Schleswig-Holstein

Reventlouallee 2-4

.?. Februar 2017

Neues Kulturgutschutzgesetz-
hier: Berufung in den Sachverständigenausschuss für Kulturgut

Sehr geehrte Frau Dr. Husch, .

ich danke Ihnen für die Bereitschaft, im Sachverständigenaüsschuss für Kulturgut
im Ministerium für Justiz, Kultur und Europa des Landes Schleswig-Holstein mitzuwirken.

Gemäß § 14 Absatz 2 des Gesetzes zum Schutz von Kulturgut (Kulturgutschutzgesetz -
KGSG) vom 31. Juli 2016 berufe ich Sie mit Wirkung vom 15. Februar 201'7 für die Dauer
von fünf Jahren zum Mitglied des Sachverständigenausschusses für Kulturgut. Ihre Er-
nennung erfolgt auf Vorschlag der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medi-
en gemäß § 14 Absatz 2 Satz 5 des Kulturgutschutzgesetzes.

Ich freue mich auf eine gute und erfolgreiche Zusammenarbeit.

Eine Kopie des Gesetzes zum Schutz von Kulturgut füge ich in der Anlage bei.
Zur Konstituierenden Sitzung des Sachverständigenausschusses erhalten Sie eine ge-
sonderte Einladung.

Mit freundlichen Grüßen

Anke Spoorendonk

/t(>€/ •v^z^sa^

Anlage

Postfach 71 45, 24171 Kiel | Telefon 0431 988-0 | Telefax 0431 988-3805 | Poststelle@jumi.landsh.de |
www.mjke.schleswig-holstejn.de | E-Mail-Adressen: Kein Zugang für verschlüsselte Dokumente



Schleswig-Holstein

Der echte Norden

Scbleswig-Hoistein

Ministerium für Justiz,

Kultur und Europa

Ministerin

Frau
Brigitte Gerisch
Herbert-Gerisch-Stiftung
Hauptstraße 1
24536 Neumünster

68. FEB, 2017

Ministerium für Justiz, Kultur und Europa
des Landes Schleswig-Holst^in

Reventlouallee 2-4 •
Febr|uar2017

Neues Kulturgutschutzgesetz
hier: Berufung in 4en Sac h verstand igenaussGhuss für Kulturgut

Sehr geehrte Frau Gerisch,

ich danke Ihnen für die Bereitschaft, im Sachverständigenausschuss für Kulturgut
im Ministerium für Justiz, Kultur und Europa des Landes Schleswig-Holstein mitzuwirken.

Gemäß § 14 Absatz 2 des Gesetzes zum Schutz von Kulturgut (Kulturgutschutzgesetz -
KGSG) vom 31. Juli 2016 berufe ich Sie mit Wirkung vom 15, Februar 2017 für die Dauer
von fünf Jahren zum Mitglied des Sachverstandigenausschusses für Kulturgut.

Ich freue mich auf eine gute und erfolgreiche Zusammenarbeit.

Eine Kopie des Gesetzes zum Schutz von Kulturgut füge ich in der Anlage bei.
Zur Konstituierenden Sitzung des Sachverständigenausschusses erhalten Sie eine ge-
sonderte Einladung.

Mit freundlichen Grüßen

Anke Spoorendonk

V-. ^-c^

Anlage

Postfach 71 45, 24171 Kiel | Telefon 0431 988-0 | Telefax 0431 988-3805 | Poststelte@jumi.landsh.de ]
www.mjke.schleswig-holstein.de | E-Mail-Adressen: Kein Zugang für verschlüsselte Dokumente



Schleswig-Holstein

Der echte Norden

Schleswig-Holstein

Ministerium für Justiz,

Kultur und Europa

Ministerin

Herrn Professor
Dr. Klaus Gereon Beuckers
Kunsthistorisches Institut der
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel
Wilhelm-Seelig-Platz 2
24118 Kiel

»G:

6 B. FEB. 2017

Ministerim für Justiz, Kultur und Europa
des Landes S.chleswig-Holstein

Reventlouallee 2-4

7. Februar 2017

Neues Kulturgutschutzgesetz
hier^Serufung in den Saehverständigenaussehuss-für-Kulturgut

Sehr geehrter Herr Professor Beuckers,

ich danke Ihnen für die Bereitschaft, im Sachverständigenausschuss für Kulturgut
im Ministerium für Justiz, Kultur urid Europa des Landes Schleswig-Holstein mitzuwirken.

Gemäß § 14 Absatz 2 des Gesetzes zum Schutz von Külturgut (Kulturgutschutzgesetz -
KGSG), vom 31. Juli 2016 berufe ich Sie mit Wirkung vom 15. Februar 2017 für diß Dauer
von fünf Jahren zum Mitglied des Sachverständigenausschusses für Kufturgut.

Ich freue mich auf eine gute und erfolgreiche Zusammenarbeit.

Eine Kopie des Gesetzes zum Schutz von Kulturguf füge ich in der Anlage bei.
Zur Konstituierenden Sitzung des Sachverständigenausschusses erhalten Sie eine ge-
sonderte Einladung.

Mit freundlichen Grüßen

Anke Spoörendonk

Anlage

Postfach 71 45,24171 Kiel | Telefon 0431 988-0 | Telefax 0431 988-3805 | Poststelle@jumi.landsh.de
www.mjke.schleswig-holstein.de | E-Mail-Adressen: Kein Zugang für verschlüsselte Dokumente



Schleswig-HoIstein

Der echte Norden

Schleswig-Hoistein

' Ministerium für Justiz,

Kultur und Europa '

Herrn
Thole Rotermund
Koppel 38
2099 Hamburg

Ministerin

- .ee.FEB.2017

Ministerium für Justiz, Kultur und Europa
des Landes Schleswig-Holstein

Reventlouallee 2-4 . '

-^—t::ebruar2017

Neues Kulturgutsehutzgesetz
hier: Berufung in den Sachverständigenaussehuss für Kulturgut

Sehr geehrter Herr Rotermund,

ich danke Ihnen für die Bereitschaft, im Sachverständigenausschuss für Kulturgut
im Ministerium für Justiz, Kultur und Europa des Landes Schleswig-Holstein mitzuwirken.

Gemäß § 14 Absatz 2 des Gesetzes zum Schutz von Kulturgut (Kulturgutschutzgesetz -
KGSG) vom 31. Juli 2016 berufe ich Sie mit Wirkung vom 15. Februar 2017 für die Dauer
von fünf Jahren zum Mitglied des Sachverständigenausschussesfür Kulturgut.

Ich freue mich auf eine gute und erfolgreiche Zusammenarbeit. , -

Eine Kopie des Gesetzes zum Schutz von Kulturgut füge ich in der Anlage bei.
Zur Konstituierenden Sitzung des Sachverständigenausschusses erhalten Sie eine ge-
sonderte Einladung.

Mit freundlichen Grüßen

.^^ ß_ ^U^-cr-—^ -«-'*..,..

Anke Spoorendonk

Anlage

Postfach 71 45,24171 Kiel l Telefon 0431 988-0 | Telefax 0431 988-3805 | Poststelle@jumi.landsh.de
www.mjke.schleswig-holstein.de | E-Mail-Adressen: Kein Zugang für verschlüsselte Dokumente



Schleswig-Hotstein

Der echte Norden

• Schleswig-Holstein

Ministerium für Justiz,

Kultur und Europa

Ministerin

Herrn Professor
Dr. Claus von Carnap-Bornheim
Stiftung Schleswig-Holsteinische Landes-
müssen Schloss Gottorf
Schloss Gottorf
24837 Schleswig • 8 8. FEB, 2017

Ministeritim für Justiz, Kultur und Europa
des Landes Schleswig-Holstein ''"•

Reveritlouallee 2-4

Februar 2017

Neues Kulturgutschutzgesetz
hier: Berufung in den Sachverständigenausschuss für Kulturguf^

Sehr geehrter Herr Professor von Carnap-Bornheim,

ich danke Ihnen für die Bereitschaft, jm Sachverständigenausschuss für Kulturgut
im Ministerium für Justiz, Kultur und Europa des Landes Schleswig-Holstein mitzuwirken.

Gemäß § 14 Absatz 2 des Gesetzes zum Schutz von Kulturgut (Kulturgutschutzgesetz -
KGSG) vom 31. Juli 2016 berufe ich Sie mit Wirkung vom 15. Februar 2017 für die Dauer
von fünf Jahren zum Mitglied des Sachverständigenausschusses für Kulturgut.

Ich freue mich auf eine gute und erfolgreiche Zusammenarbeit

Eine Kopie des Gesetzes zum Schutz von Kulturgut füge ich in der Anlage bei.
Zur Konstituierenden. Sitzung des Sachverständigenausschusses erhalten Sie eine ge-
sonderte Einladung.

Mit freundlichen Grüßen

jXjy"ü

Anke Spoorendon.^

Anlage

Postfach 71 45,24171 Kiel | Telefon 0431 988-0 | Telefax 0431 988-3805 | Po?tstelte@jumi.landsh.de
www.mjke.schleswig-holstein.de | E-Mail-Adressen: Kein Zugang für verschlüsselte Dokumente . •


